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Baugewerbe und Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Dr. Emll v. Lucadou, Wiesbaden

A ls die Vorstellung eines europäisdien Großwirt- 
sdiaftsraumes durdi den V ertrag von Rom. am 

25. März 1957 Gestalt erhielt, war ein wesentlidier 
Teil Europas dem Ziel näbergerüdct, die Produktions
kraft eines „Groß Wirtsdiaf tsraumes" zu sdiaffen. 
Diese Zielsetzung bradite es mit sidi, daß bei den 
ersten Vorbereitungen für die Versdimelzung der 
nationalen W irtsdiaftsräum e besonders an industrielle 
und agrarisdie W aren gedadit wurde. Andere Ge
werbezweige ohne austausdibare W arenproduktion 
traten bei diesen Überlegungen in  den Hintergrund. 
Einer der bedeutendsten Gewerbezweige dieser 
Gruppe ist das Baugewerbe, das sid i in mancher Hin
sidit den Dienstleistungen erstellenden Gruppen 
nähert. Seine w irtsdiaftlidie Bedeutung m adit es je 
dodi notwendig, sidi Gedanken zu madien, ob ein 
europäisdier Markt aud i für das Baugewerbe von Be
deutung ist, wie er sidi auf das Baugewerbe selbst 
auswirkt und weldie Sdiritte zu ergreifen sind, um 
auf dem Baumarkt der Sadilage des europäisdien 
Wirtsdiaftsraumes und seiner Zielsetzung Redinung 
zu tragen.

B egriffibestim m u n g

Wenn vom Baugewerbe gesprodien wird, so verbin
den wir mit dieser Bezeidinung den Begriff gemäß 
der für das Bundesgebiet verbindlidien „Systematik 
der Wirtsdiaftszweige". *) N adi ihr zählen zum Bau
gewerbe das Bauhauptgewerbe sowie das Ausbau- 
und Bauhilfsgewerbe: also alle Gewerbezweige, die 
am Roh-, Tief- und Ausbau beteiligt sind, n id it jedoch 
Zweige wie Tischlerei und Zentralheizungsbau. Diese 
deutsdie Systematik entspricht in  ihren Grundzügen 
der Begriffsbestimmung in 'den anderen Ländern der 
EWG. Die vorhandenen Abweidiungen spielen aber 
in diesem Rahmen, für die Probleme, die sidi ergeben, 
keine Rolle. In den meisten Ländern wird an Stelle 
eines unserem „Baugewerbe" entspredienden W ortes 
eine unserem Ausdrude „Bauindustrie" analoge Be
zeichnung verwendet.

Oft wird auch sehr allgemein von der „Bauwirtsdiaft" 
gesprodien. In diesem Fall muß jeweils geklärt w er
den, ob diese Bezeidiruung an Stelle des Begriffes 
„Baugewerbe" tritt oder ob sie audi ihrem w eiteren 
Sinne nadi die vorgelagerten Gewerbezweige der 
Baustoffhersteller und -händler einsdiließt. W enn im

*) System atik d e r  W irtsd iaftszw eige — G nindsystem atik  mit Er
läuterungen, H rsg.: S ta tis tisd ies Bundesamt, W iesbaden, V erlag 
W. Kohlbammer, Ju li 1961.

w eiteren V erlauf dieser Ausführungen von der Bau
w irtsdiaft gesprodien wird, so gesdiieht dies ste ts in 
diesem erw eiterten Sinne.

Das Bauen ist eine der elem entarsten Tätigkeiten des 
Menschen. Im europäisdien Klima kommt ihm nidit 
geringere Bedeutung als der Nahrungsvorsorge zu. 
Die Bautätigkeit hat sidi jeweils nadi den geographi- 
sdien und klim atisdien Verhältnissen ■ der Gebiete 
ausgerichtet und entwickelt, in denen sich Menschen 
angesiedelt haben. Ihr Inhalt wurde und Twird von 
Land, Klima und Besiedlungsweise bestimmt; das Bau
gewerbe richtet sich von jeher nach den Bauaufgaben 
aus. Ihnen muß es sich anpassen und nur im Rahmen 
der ihm gestellten Aufgaben kann es schöpferisdie 
und unternehmerische Initiative entwickeln.

W enn von der W irtschaftskraft eines Landes oder 
eines Raumes gesprochen wird, so bestehen meist 
klare Vorstellungen, worauf sie  beruht und was sie 
beinhaltet. Sie kann durch absolute Zahlen seiner 
Erzeugnisse ausgedrückt und mit ihrer Hilfe ins V er
hältnis zur entsprechenden Produktion anderer Län
der gesetzt werden. W ir können sagen, ein Land för
dert so und so viel Tonnen Kohle, also so und so viel 
Prozent der europäischen oder der Welt-Kohlenförde- 
rung. Eine derartige W ertung der Leistung des Bau
gewerbes zu Vergleichszwecken ist nicht möglich: 
denn  es gibt k e i n e  M a ß e i n h e i t ,  die für alle 
Bauwerke anwendbar ist. Somit entfällt auch weit
gehend die Möglichkeit, das Baugewerbe der einzel
nen Länder an  Hand seiner Produktionsleistung zu 
vergleichen.

ProduktionsverhSltnisse

Ehe auf Umfang und Bedeutung des Baugewerbes in 
den einzelnen Ländern der EWG eingegangen wird, 
ist auf einige Punkte hinzuweisen, die das Bauge
werbe überall von der Industrie unterscheiden. Ihre 
Kenntnis macht verständlich, warum manche Über
legungen im Zusammenhang mit der Schaffung der 
EWG die V erhältnisse des Baugewerbes nicht berück
sichtigt haben.

Dadurch, daß sich das Baugewerbe an  Hand der ört
lich gegebenen Aufgaben entwickelt hat, ist es zu
nächst überwiegend standortgebunden. Dies trifft auch 
für seine Zulieferer zu. Es werden aus Kostengrün
den die Baustoffe verwendet, die im Land vorhanden 
sind: also zuerst Holz, Steine, Lehm, Stroh, Schilf. 
Erst in der Gegenwart haben w ir in  Stahl und Zement
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Baustoffe, die eine größere Belastung durdi Trans
portkosten vertragen. Erst je tzt beginnt das Bauge
werbe, den örtlidien Rahmen zu sprengen, ja  sogar 
über die nationalen Grenzen hinaus tätig zu werden 
—• eine Entwiddung, die aufs engste mit der der Groß
unternehm en des Baugewerbes verknüpft ist. Es 
ähnelt also hinsiditlidi der örtlidien Gebundenheit 
vielen Grundstoffindustrien, ohne daß jedodi seine 
Produktion transportierbar ist. Damit untersdieidet 
sidi aber das Baugewerbe ganz w esentlidi von den 
meisten produzierenden Gewerbezweigen, bei denen 
bereits seit der Herstellung serienmäßig gefertigter 
W aren die Sudie nad i Absatzmärkten mit der Ent
widslung der Produktion Hand in  Hand ging, ja  die 
Voraussetzung für die industrielle M assenproduktion 
ist, die heute unser gesamtes gesellsdiaftlidies Leben 
kennzeidmet.

Die Tätigkeit des Baugewerbes untersdieidet sidi 
aber nodi in  anderer H insidit von der Herstellung 
der ln  Serien gefertigten W aren der Industrie. Das 
Baugewerbe ist m andien tedinisdien und reditlidien 
Sonderheiten unterworfen, die es unmöglidi madien, 
beim Baugewerbe die Versdimelzungsvorsdiriften der 
EWG für agrarisdie und industrielle Erzeugnisse an
zuwenden, also für Gesdiäfte, die sidi im Rahmen 
der üblidien industriellen und kommerziellen Tätig
keit abwickeln lassen. 2)

Unticherheitsfaktoren

Da ist zunädist die Einmaligkeit des Bauwerkes zu 
bedenken. Jedes Bauwerk ist n id it nur einmalig, es 
ist audi u n b e w e g l i c h  und erfordert jeweils eine 
neue Baustelle, also eine neue „Fabrik“, audi wenn 
es sidi um gleidiartige Bauwerke handelt. Die für 
jedes Bauwerk erforderlidie Neuerriditung der Fabri
kationsstätte ist ein wesentliches Hindernis dafür, 
mit den gleichen technischen Hilfsmitteln einen stei
genden Rationalisierungseffekt und damit einen stei
genden Ertrag zu erzielen. Audi bei der Verwendung 
von Fertigteilen kann diese Sdiwierigkeit nicht besei
tig t werden. Bei dem hohen Meciianisierungsstande, 
besonders des Bauhauptgewerbes, bedeutet die bei 
jeder Baustelle zu wiederholende Installation von 
Geräten aller A rt einen erhebliciien Kostenfaktor. Die 
hierbei entstehenden Kosten verteilen sich nicht auf 
viele Bauwerke, sondern entstehen jedes M al aufs 
neue und müssen jedes Mal hereingeholt werden.

Oft wechselt mit der Baustelle teils aus tedinisciien, 
teils aus wirtschaftlichen Gründen die G eräteausstat
tung. Der Weciisel der Baustellen nach Ort und Zeit 
bew irkt eine starke Fluktuation der Arbeitskräfte, die 
die Steigerung der Produktivität und das Erreichen 
von Bestleistungen beeinträchtigt. Nach Feststellungen 
der Arbeitsverwaltung liegt der Fluktuationsgrad der 
A rbeiter im deutschen Baugewerbe mit 23,9 */o am 
höchsten gegenüber 14,0"/» im Durchschnitt aller 
Wirtschaftszweige. Der Fabrikationsvorgang des 
Baugewerbes findet auf den Baustellen unter freiem

*) s. a. Dr. E. v . L u c a d o u  : .S tru k ta r  un d  Problem e des Bau
hauptgew erbes", B auverlag  W iesbaden, 1960.
ä) A m tlid ie  N ad iiid ite ii d e r B undesanstalt (ANBA) vom  25.6. 1962, 
N r. 6, S. 281.

Himmel statt. D aher kann der Einfluß der W itterung 
wohl gemildert, aber nie ganz beseitigt werden. Doch 
ist es nicht allein das W etter, das als naturbedingter 
Unsicherheitsfaktor zu bezeichnen ist. Es treten bei 
jeder neuen Baustelle neue Umstände auf, schwer 
voraussehbare Risiken, w ie Erdrutsch, Grundwasser 
oder unterschiedliche Bodenfestigkeit.

Diese nicht im voraus zu erkennenden Unsicherheits
faktoren finden auch wirtschaftlich ihren Nieder
schlag, es müssen beträchtliche Risiken kalkuliert 
werden. Die Selbstkosten sind aber schon dadurch 
hoch, daß die Bauwerke zugleich ein- und erstmalig 
sind. Entwicklungskosten, die sich in d e r Industrie 
auf eine ganze Serie verteilen, müssen bei einem Bau
w erk hereinkommen. Dazu kommt die Unsicherheit 
in bezug auf „Anschlußbauten", der jedes Bauunter
nehm en ausgesetzt ist. Meistens besteht eine Unge
wißheit, mit welcher A rt von Aufträgen es rechnen 
kann. Stammpersonal und Maschinenpark müssen 
ständig in Bereitschaft gehalten werden. Eine Spezi
alisierung stößt oft auf Schwierigkeiten. Zahlreiche 
Angebote, die oft kostspielige und umfangreiche Vor
arbeiten (Bodenuntersuchungen!) erfordern, sind not
wendig, um wenige Aufträge zu erhalten. Der Auf
traggeber ist häufig eine Behörde, eine Verwaltung 
mit der ih r eigenen Schwerfälligkeit sowohl hinsicht
lich d e r Auftragsvergabe w ie der Abrechnung. Aus
schreibungen sind nütim ter unklar oder werden erst 
nach der A uftragsvergabe spezialisiert. Erfolgt der 
Zuschlag, kann der Auftrag nicht abgelehnt werden, 
wenn er zu r Unz'eit kommt. Ein „Marktstudium" im 
Sinne der Industrie ist nicht möglich, denn die Auf- 
tragvergabe ist von der Finanzlage bzw. dem Haus
halt abhängig. Es kann auch nicht durch M ittel der 
Reklame Bedarf geweckt werden. Der Bauunterneh
mer muß in den meisten Fällen w arten, bis sein An
gebot eingeholt wird. Daher w ird das Baugewerbe 
auch als „Bereitschaftsindustrie" bezeichnet.

Diese Sonderheiten gelten e i n h e i t l i c h  für das 
gesam te Baugewerbe innerhalb des europäisdien 
W irtschaftsraumes, ja  auch sonst in  der W elt mit 
gleichem oder ähnlicäiem Zivilisationsstande. Sie w er
fen neue Probleme gegenüber der stationären Indu
strie auf und erfordern in  vielen Fragen eine Sonder
behandlung des Baugewerbes. Die Ähnlichkeit der 
Produktions- und A uftragsverhältnisse kennzeichnet 
auch die Struktur des Baugewerbes in  den einzelnen 
Ländern.

Das Baugewerbe in  den einzelnen Ländern der EWG

Eine geschlossene und in sich vergleichbare Darstel
lung der Struktur des Baugewerbes in  den einzelnen 
Ländern der EWG ist allerdings nicht möglich, weil 
w ir noch keine einheitliche EW G-Statistik haben, die 
uns die entsprechenden Unterlagen liefern könnte. 
Diese ist aber in V orbereitung und der geplante 
W elt-Industriezensus 1963 w ird h ier den Ausgangs
punkt bilden. Es ist geplant, seine Fragen für die Bau
unternehm en in Deutschland, die zum Handwerk ge
hören, in die Handwerkszählung 1963 einzubauen, 
und für die nicht zu ihm zählenden Unternehmen wird 
die jährliche Totalerhebung im Bauhaupigew'erbe im
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Sommée 1963 Zusatzfragen bringen. Ehe jedoch deren 
Ergebnisse vorliegen, dürfte noch einige Zeit ver
gehen, und solange müssen wir uns mit den im all
gemeinen untereinander nur beschränkt vergleich
baren Zahlen begnügen, die aus den einzelnen Län
dern vorliegen.

In der Bundesrepublik D e u t s c h l a n d  hatten  wir 
JuH 1961 rund 60 000 Betriebe des Bauhauptgewer
bes (Roh-, Tief- und Straßenbau ohne Stahlbau) mit 
1,470 Mill. Beschäftigten, also mit einer durchschnitt
lichen Beschäftigtenzahl von 24Vs je  Betrieb (Tab. 1). 
Davon hatten 33 000, Betriebe mit 9,3 Vo der Beschäf
tigten weniger als 10, weitere 11 000 Betriebe mit 
10,3 V» aller Beschäftigten weniger als 20 Beschäftigte. 
In 2800 Betrieben mit 100 und m ehr Beschäftigten sind 
43 Vo aller Beschäftigten tätig. Die wichtigsten Geräte 
und Maschinen des Bauhauptgewerbes sind ebenfalls 
bekannt. Sie stellen heute in dem noch vor wenigen 
Jahrzehnten rein manuell betriebenen Gewerbezweig 
einen gegenüber den Beschäftigten nicht zu unter
schätzenden Produktionsfaktor dar. Je  10 000 A rbeiter 
sind etwa 2900 G eräte im Einsatz.

Hat schon im Bauhauptgewerbe der Klein- und Mit
telbetrieb ein beaditliches Gewicht, so überwiegt 
beim handwerklich betriebenen Ausbaugewerbe ®) (In

*) .Bauhauptgewerhe 1961" dn Rellie 2 d e r Se iie  »Bauwirtsdiaft, 
Bautätigkeit, W ohnungen“. H rsg .; Statistisches Bundesam t, V erlag 
W. Kohlhammer.

5) Ergebnisse der H andw erkszählung vom  31. 5. 1956, in : S ta tis ti
sdies Jahrbudi 1959, S. 207.

stallation, Malerei, Glaserei, Fliesenlegerei, Ofenset
zerei u. ä.) der Kleinbetrieb noch weit stärker. Hier 
verfügen w ir freilich nur über Zahlen aus dem Jahre 
1956. Zum Ausbaugewerbe zählten damals rund

Tabelle 1
Struktur des Bauhauptgewerbes Ende Juli 1961

(Gebiet d e r Bunidesrepublik D eutsdilaiid  ohne Berlin)

, Betriebe m it . . . 
Beschäftigten Betriebe Besdiäftigte

Gewerbezweig Anzahl Vo 1000 1 Vo .

n a c h  B e t r i e b s g r ö ß e n k l a s s e n

1 5 830 9,7 5,8 0,4
2.72—4 13 258 22,1 39,2

5—9 13 589 22,7 91,2 6,2
10—19 11 108 18,5 150,9 10,3
20—49 9 422 15,7 286,4 19,5
50—99 3 915 6,5 269,4 18,3

100—199 1 870 3,1 256,1 17.4
200—499 789 1.3 229,1 15,6
500 und m ehr 160 0,3 141,6 9.6
Insgesam t 59 941 100 1 469,7 lOO

n a c h  Z w e i g e n  
H odi- u nd  Ingenieurbau 23 205 38,7 508,4 34,6
Tief- und Ingenieurbau 2 787 4,6 110,1 7,5
Straßenbau 2 564 4,3 138,8 9,4
Hodi-, T ief-u . Ingen ieurbau  6 037 10,1 512,2 34,8
Zimmerei u. Ing.-Holzbau 11 998 20,0 65,4 4.5

2.5Dadidedcerei 6 610 11,0 37,4
Stukkiateur-, G ipser- und  

V erputzergew erbe 5 485 9,2 61,9 4.2
Sdiornstein-, Feuerungis- und  

Industrieofenbau 260 0.4 13,4 0,9
Isolierbau 743 1,2 19,3

2.8
1,3

A bbrudigew erbe 252 0,4 0,2
B auhauptgew erbe insges. 5& 941 100 I 469,7 ICO

Q u e l l e :  Bauhaiiptgew erbe 19*61 — Reihe .2 d e r Serie  B BW, 
Hrsg. S ta tis tisd ies Bundesam t, V erlag  W . Kohlhammer.
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100 000 Betriebe mit 525 000 Besdiäftigten. Das Bau
haupt- und Ausbaugewerbe zusammen umfaßten also 
rund 160 000 Betriebe mit 2 Mill. Besdiäftigten. Der 
Anteil d e r Erwerbspersonen im Baugewerbe®) an den 
Erwerbspersonen der Bundesrepublik Deutsdiland lag 
im Jahre 1958 insgesamt bei 8,2*/», an den Erwerbs
personen der Industrie bei 17,7 Vo.

Beim V ergleidi dieser Zahlen mit denen der anderen 
EWG-Länder ist zu beaditen, daß der Begriff „Bau
gew erbe“ n id it einheiitlidi abgegrenzt ist. Ferner 
haben deren Zahlen für andere, zum Teil mehr als 
10 Jahre zurüdcliegende Zeiten Gültigkeit. So zählten 
in F r a n k r e i c h ^ )  im April 1958 etwa 232 000 Be-

Tabelle l a
Besdiäftigte im Baugewerbe Frankreichs April 1960

Gewerbezwedg
Beschäftigte 

einsdil. Inhaber -A ibeitnehm er

1000

Hodi- und  Tiefbau 504,6 420,8
Zimmerei und Holzbau 140,4 82,1
Dachdedcerei und Klem pnerei 110,4 77,4
Schlosserei 45,0 34,0
H eizung und Ofenb-aoi 34,6 30,0
M alerei und verw andte  Zweige 116,9 78,3

951,9 722,6

Q u e l l e  : A nm ialre  s ta tis tiq u e  d e  la  France 1961, S. 272. Hrsg. 
Fédération  N ationale Bâtim'ent.

triebe zum Baugewerbe. In dieser Zahl sind u. a. etwa 
79 000 Hodibaubetriebe mit 428 000 Besdiäftigten, 
57 000 Zimmerei- und Holzbaubetriebe mit 83 000 Be
sdiäftigten, 33 000 Dadidedcer- und Klempnereibetriebe 
mit 76 000 Besdiäftigten, 4000 Betriebe für Ofen-, 
Heizungs- und Industrieofenbau mit 28 000 Besdiäf
tigten sowie 36 000 Maler-, Glaser- und andere Aus
baubetriebe mit 74 000 Besdiäftigten enthalten. Für 
98 000 Betriebe fehlten Angaben, die eine Größenzu
ordnung ermöglidit hätten. Von den verbleibenden 
134 000 Baubetrieben zählten nur 1300 m ehr als 100 
Besdiäftigte, aber 117 000 lagen in der Größenklasse 
1—10: also audi hier überwiegt der Klein- und M ittel

*) R. B i h n  ; ,K un;fristige Indexziffern der Bauproduktion", Ru
dolf H aufe-V erlag, F reibu rg  19B2.

’) F rankreid i 1961, Länderberid ite  — hrsg . v . S tatistisdien ' Bundes
amt, V erlag  W . Kohlhammer, S. 23/24.

betrieb. Unternehmen für Stahlbau und öffentlidie 
Bauten sind in den vorstehenden Zahlen nidit einge
schlossen. N adi der S tatistik der Erwerbstätigen®), 
die die in diesen Sektoren Tätigen einsdiließen dürf
ten, gab es nach einer Schätzung für 1957 im Bauge
werbe Frankreidis 1,4 Mill. Erwerbstätige, von denen
1,2 Mill. oder 12,7®/» a ller Erwerbstätigen Lohn- und 
Gehaltsempfänger waren. W ird der Anteil der Er- 
werbsperso'nen im Baugewerbe an dem der Industrie 
gemessen, so beläuft er sid i auf 21,6*/o. °)

Für I t a l i e n  w urden im November 1951 34 200 Be
triebe des Baugewerbes mit 525 400 Besdiäftigten 
ermittelt, das sind 5,3 Va der Unternehmen und 12,3 Vo 
der Besdiäftigten der Industrie insgesam t.' “)

In B e 1 g i e n  11) w aren zur Jahresm itte 1957 von fast 
2 Mill. sozialversicherten Erwerbstätigen etwa 210 000 
im Baugewerbe eingesetzt. In den  N i e d e r l a n 
d e  n î ) gab es im Oktober 1950, also vor mehr als 
12 Jahren, 48 000 Betriebe m it 323 000 Beschäftigten 
und L u x e m b u r g i ä )  zählte sdiließlidi im Jahre 
1956 6800 A rbeitnehm er im Baugewerbe.

Die Beschäftigtenzahl allein hat freilidi nur eine be
schränkte Aussagekraft. Für alle HWG-Länder — aus
genommen Bundesrepublik Deutschland — fehlen 
näm lidi Angaben über den Gerätebestand. Da der 
M edianisierungsstand in den EWG-Ländern aber ver- 
m utlidi n id it gleidimäßig ist, w ären diese Angaben 
ebenfalls unbedingt notwendig.

Alles in allem ergibt sidi also: Der Umfang des Bau
gewerbes der EWG-Länder kann bisher nicht in be
friedigender und untereinander vergleidibarer Weise 
zusammengestellt werden. Soweit aber d ie  vorliegen
den Zahlen erkennen lassen, überwiegen überall im

«) s. Fußnote 7.
») R. B i  h  n  : a. a. O . S . 15.

Ita lie n  1959, Länderberid ite  — hrsg. v . S ta tis tisd ien  Bundesamt, 
V erlag  W . KoMhammer, S . 30. ^
'*) Belgien-Luxem burg 1959, Länd.erberidite — hrsg . v. S ta tisti
sd ien  Bundesam t, V erlag  W . KoWhammer, S. 29.
>*) N iederlande 19S9, L änderberid ite  — hrsg. v . S tatistisd ien  Bun- 
desiamt, V erlag  W . Kohlham m er, S. 52.

1») E elg ien-L niem burg 1959, L änderberid ite  — hrsg. v . Statisti- 
sdiem Bundesam t, Verlajg; W . Kohlham m er, S. 34.
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Tabelle 2 Stundenverdienste im Baugewerbe

Land Zeit 1959 V erdienste Betrag 
in  W ährung

Deuts dies 
V erbraudissdvem a

U m geredinet 
auf DM

Bundesrepublik Deutsdiland

Belglien

Frankreidi

Italien

Niederlande

Durdisdin.

O ktober

Septem ber
O ktober
O ktober
Oktober
O ktober

alle Arb.

männliche A rbeiter
a lle  A rbeiter 
M aurer *)
M aurer *)
er-w. m ännl. A ib. 
M aurer ij

2,61 DM
30,18 bfrs

237,— ffrs 
303,60 ffrs

239,25 U t '
1,94 h f l ' 
1,82 hfi

100 bfrs =  7,48 DM 

100 ffrs =  0,83 DM 

100 Lit =  0,58 DM 

1 hfl =  1,19 DM

2,61
2,26
1,97
2,52

1,39

2,31
2,17

‘) Tarifl. Stundenlohn.
Q u e l l e ;  S ta tistisd ies Jah rb u d i 1961, S. 124 *), 129 *), 131 *), 133* S. 501,

Bauhauptgewerbe die mittleren, beim Ausbaugewerbe 
die Kleinbetriebe. Trotz gewisser nationaler U nter
sdiiede ist also eine gewisse Ähnlichkeit der Struktur 
beim Baugewerbe des EWG-Raumes vorhanden.

V erdienstverhältn isse

Die Verdienstverhältnisse beim Baugewerbe in den 
EWG-Ländern zeigen beachtliche Unterschiede (Tab. 2). 
Jedoch sagt der Stundenverdienst weder in der jew ei
ligen W ährung noch umgerechnet auf DM allzuviel 
aus, da die sozialen Bedingungen (Krankenkasse, A l
tersversorgung, Kindergeldzuschüsse) und die steuer
lichen Belastungen der Arbeitnehmer in jedem  Lande 
verschieden sind. Nach der reinen Umrechnung auf 
DM — also ohne Berücksichtigung der sonstigen w irt
schaftlichen und sozialen V erhältnisse —̂ stand jeden
falls im Jahre 1959 der Stundenlohn in  der Bundes
republik an erster, in Italien an letzter Stelle. Italiens 
tariflicher M aurerlohn folgt den Löhnen der anderen 
Länder in so großem Abstande, daß die dortigen V er
dienste auch bei Berücksichtigung aller sonstigen Um
stände diesen Platz behalten dürften. Der deutsdie 
Durchscäinittslohn wiederum liegt dadurch hoch, daß 
die Spanne zwischen dem Lohn des gelernten Fach
arbeiters und des ungelernten H ilfsarbeiters geringer 
als in anderen europäischen Ländern ist. Verdienste 
des Bauarbeiters sind Teile der Kosten des Bauunter
nehmers und beeinflussen angesichts der Lohninten
sität des Baugewerbes die Baukosten und dam it die 
Konkurrenzfähigkeit erheblieJi. Allerdings werden im 
allgemeinen nur die Stammkräfte nach den Lohnsät

zen des Heimatlandes entlohnt, während die Masse 
der A rbeiter an der Baustelle angeworben wird und 
die hier gültigen Sätze erhält.

Stellung  des Baugewerbes in  d er n a tionalen  W irtschaft

Die Stellung des Baugewerbes innierhalb der natio
nalen W irtschaften is t noch am besten aus dem Bei
trag zum Brutto-Sozialprodukt zu erkennen (Tab. 3). 
W ird vom Anteil der Bauten am Brutto-Sozialprodukt 
zu M arktpreisen ausgegangen, so haben w ir für die 
Bundesrepublik Deutschland einen steigenden Anteil 
der Nichtwohnbauten (einschl. Tiefbauten). In Belgien 
zog in den Jahren 1958 und 1959 zusammen der W oh
nungsbau nicht ganz die Hälfte der Bauleistung auf 
sich. In Frankreich, Italien und in den Niederlanden 
überwogen die „sonstigen Bauten" deutlich. Aber ein 
Vergleich der Bauleistung laut Brutto-Sozialprodukt 
zwischen den einzelnen Ländern ist nur mit Vorbe
halt möglich: denn die absolute Höhe der Investitio
nen ist ohne Berücksichtigung der übrigen Posten nur 
von geringem Aussagewert. Und bei einer Umrech
nung auf die A nteile der Bauten am Brutto-Sozial
produkt richtet sich ihre Höhe nach den übrigen 
Posten. Sind diese relativ  niedrig, so erscheint der 
für Bauten errechnete Prozentanteil relativ hoch, auch 
wenn die absolute Bauleistung die eines anderen Lan
des mit niedrigerem  Anteilsatz nicht erreicht. Die An
teile der Bauten am Brutto-Sozialprodukt zu M arkt
preisen erreichen jedenfalls in allen  EWG-Ländern 
eine beachtlichie Höhe und lassen die Bedeutung des 
Baugewerbes für ih r W irtschaftsleben erkennen.

Tabelle 3 Brutto-Sozialprodukt zu M arktpreisen in den EWG-Ländern
(in Preisen  1954)

Land
W äh- Brutto-Sozialprodukt W o h nungsbau ten ' V Sonstige Bauten

A nte ile  der B auten am Sozialprodukt 
in V#

rungs- 
1 einheit W ohnungsbauten Sonstige Bauten

i 1950 j 1958 ! 1959 I960 1 1958 1 1959 1950 1958 11959 1950 1958 1959 1950 1958 195i

Bundesrepublik 
Deuts dilanid 
(ohne Saarland
und Berlin) M rd. DM 113,1 202,9 216,5 10,21) 21,31) 23,7 M 9,011 10,5 M 10,9 1)

Belgien M rd, bfr 406,0 501,6 513,7 18,9 18,5 21,7 19',9 20,5 21,1 4,7 3.7 4,2 4,9 44 4,1
Fnankreidi Mrd. ffr 135,0 188,8 192,8 3,5 8,3 8,4 8,6 9.2 9,3 2,6 4,4 4,4 6,4 4,9 4.8
Italien M rd. Lit 9 957 15 394 16 407 288 918 979 594 1 009 1 112 2.9 6,0 6.0 6,0 6,6 6,8
Luxemburg M rd. 1fr 19,8 20,2 0,9 2,0 4,5 10,1
Niederlande M rd. hfl 22*1 31,5 33,2 0^9 1,3 Ü4 1,5 1.9 2̂ 2 4 |l 4,1 4*2 6,0 h'.G
Großbritannien und
Nordirland M rd. £ 16,2 19,4 19,9 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 i.o 2,5 2.6 3,0 3,7 4.6 5.0
USA M rd. t 319,7 401,9 429,9 16,9 17,5 20,9 18,4 25,5 25,7 5,3 4,4 4,9 5,8 6,3 6.0

>) Einsdil. sonstige Baute».
Q u e l l e ;  S ta tistisd ies Jah rbud i 1961, S. 146»),
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B U G S I E R - ,
R E E D E R E I -  U N D  B E R G U N G  S - A .  G.  
Hamburg 11 • Johannisbollwerk 10 ■ TeL 311281
Telegram m e: Bugsier ■ Fernschreiber: 02 11228 und 02 14203

R e g e l m S B I g e  L i n i e n d i e n s t e
Hamburg und Bremen —  Irland

Dublin , C o rk , Belfast —  w eitere Plätze bei Bedarf 
Hamburg und Bremen —  W estküste England —  M ondiester

u. Liverpool —  G arsto n , Preston, Birkenhead bei Bedarf 
Hamburg und Bremen —  Südw eslküste England  

B ristol, New port, C ard iff, Sw ansea  
Port Talbot und Avonmouth bei Bedarf 

Hamburg und Bremen —  Südkuste England
Southampton —  Plymouth und Portsmouth bei Bedarf 

Hamburg —  D änem ark —  Kopenhagen, O d en se , A arh us, 
A alborg  —  w eitere Häfen bei Bedarf 

Ham burg —  Bremen (Leichterverkehr)

A u ftrag ilage

W as nun die Auftragslage in den einzelnen Ländern 
anbelangt, so war diese in den ersten Jahren nadi 
dem Kriege durdi das untersdiiedlidie Ausmaß der 
Kriegsfolgen beeinflußt. W urden im Gebiet der Bun-, 
desrepublik Deutsdiland Zerstörungen allein in Höhe 
von 22 “/o des W ohnungsbestandes erredinet, so liegt 
die entsprediende Zahl in den übrigen EWG-Ländern 
durdiweg erheblidi niedriger: N iederlande 7,8 "/o, 
Frankreidi 7,6 */o, Belgien 6,2 "/o, Luxemburg 5,7 Vo und 
Italien nur 4,9 Vo. “ ) Für den W ohnungsbedarf, der ja 
nidit von Land zu Land übertragbar ist, und damit 
für die Besdiäftigungsaussiditen des vor allem im 
W ohnungsbau tätigen Baugewerbes, spielen aber audi 
nodi andere Einflüsse als die Kriegszerstörungen 
eine Rolle: die W anderbewegungen (Vertriebene, 
Flüditlinge) in Deutsdiland, in den N iederlanden und 
gegenw ärtig besonders in Frankreidi (Algerien), die 
Bevölkerungszunahme, die wadisenden W ohnansprü- 
die und die Ballung in den Städten.

ü b er den Umfang des W o h n u n g s b a u e s ,  bei 
dem die steigenden W ohnansprüdie audi besonders 
zu einem erhöhten Einsatz des Ausbaugewerbes füh
ren, liegen Angaben vor. In der Bundesrepublik 
Deutsdiland (ohne Berlin) lag die Zahl der fertigge
stellten W ohnungen im M onatsdurdisdinitt der Jahre 
1958/1960 etwa bei 44 000 mit der Tendenz, daß der 
Anteil der größeren W ohnungen sidi erhöht. ‘ )̂ In 
Frankreidi, das zwar in  geringerem Maße von Kriegs
zerstörungen betroffen war, aber dafür an  erheblidier 
Überalterung seines W ohnungsbestandes leidet — 
sind dodi über 40 Vo seines W ohnungsbestandes vor 
1870 gebaut worden “ ) — wurden in diesen Jahren 
im M onatsdurdisdinitt 25 800 W ohnungen fertigge
stellt. H ier fällt vor allem auf, daß die Zahl der 
Fertigstellungen von Jahr zu Jah r steigt. In Belgien 
liegt dieser D urdisdinitt bei 4100 und in den N ieder
landen bei 7100. In Italien wurden sdiließlidi im 
M onatsdurdischnitt der Jah re 1958/1960 14 900 W oh
nungen fertiggestellt. A udi hier hat der Wohnungs-

1̂ ) S iehe „W ohnungsbauproblem e in  den EW G-Ländern“, in: Die 
B auw irtsdiaft, B auverlag, W iesbaden 1961, Heft 21/61, S. 577.

1®) In te rna tiona le  M onatszahlen Jun i 1962, Hrsg. Statistisches Bun
desam t, V erlag  W . Kohlhammer, S . 23.
«) Ifo-Schnelldlenst A  7, N r. 6 vom 9. 2. 1962.

bau eine beaditlidie W adistum srate gezeigt. Wird 
die Zahl der fertiggestellten W ohnungen auf die Ein
wohner umgeredinet, so stand 1959 die Bundesrepu
blik Deutsdiland mit 10,5 W ohnungen je  1000 Ein
wohner an der Spitze, während Belgien mit 5,1 W oh
nungen den Sdiluß bildete. *’)

Die vor dem zweiten W eltkriege in weiten Teilen 
Europas gültige Faustregel — je  ein Drittel der Bau
leistung für W ohnungsbauten, für öffentlidie Bauten 
und für gewerblidie sowie landwirtsdiaftlidie Bau
ten — hat längst ihre Gültigkeit verloren, überall 
w ädist als Folge der d id iteren  Besiedlung der Anteil 
der ö f f e n t l i c h e n  B a u t e n ,  so im Hodibau 
durdi Sdiulen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, 
Versorgungsanlagen -oder im Tiefbau durdi W asser
bauten, Brüdsen, Flugplätze und Straßenbauten. 
Sdiließlidi absorbieren audi Verteidigungsbauten 
aller Art einen Teil der Kapazität des Baugewerbes.

Der g e w e r b l i c h e  u n d  i n d u s t r i e l l e  B a u  
ist von der w irtsdiaftlidien Entwidclung des Landes, 
von dem V erhältnis junger und alter Industriezweige, 
vom Export usw. abhängig und unterliegt in beson
ders starkem  Maße den industriellen Investitions
wellen. Soweit bekannt ist, ist infolge des Zusammen
treffens reid ilid ier Aufträge von Bauten aller Art in 
allen Ländern der EWG das Baugewerbe zur Zeit 
red it gut besdiäftigt; nadi m andierorts gehörter Mei
nung z.T. sogar stärker, als seine Kapazität zuläßt.

R echtslage und A u ftragsvergabe fü r  da s Baugewerbe  
in  den  EW G -Ländern

W enn audi S truktur vmd Auftragslage des Baugewer
bes im ganzen EWG-Gebiet gewisse Ähnlidikeiten 
zeigen, so ergeben sid i dodi beaditlidie Untersdiiede 
in der Reditslage und im Zusammenhang mit der Auf
tragsvergabe zwisdien den einzelnen EWG-Staaten. 
Ihre Kenntnis ist für den Bauunternehmer die Vor
aussetzung, um sidi in einem anderen Lande als dem 
eigenen um Aufträge bemühen zu können, aber audi 
für die EWG-Behörden die Voraussetzung ihrer Über
legungen, ob eine einheitlidie Vergabepraxis gesdiaf
fen werden soll. Die bisherigen Bemühungen zur 
Sdiaffung einer „Europäisdien Verdingungsordnung" 
haben freilidi zum mindesten in Deutsdiland nodi kei
nen allzu großen Anklang gefunden. Der Hauptver
band der Deutsdien Bauindustrie hat sidi jedenfalls 
bisher dafür ausgesprodien, die nationalen Ordnun
gen beizubehalten, wenn natürlidi audi im Sinne des 
EWG-Vertrages, d. h. unter Beseitigung diskriminie
render Bestimmungen. *®) Redit und Verwaltung sind 
bekanntlidi eminent konservativ und trennen sidi 
nur ungern von hergebraditen Regelungen. Deshalb 
kann wohl damit geredinet werden, daß vorerst 
nodi auf längere Zeit die nationalen Regelungen Be
deutung behalten und eine gute Kenntnis der Ver
gabepraxis und Reditslage in den einzelnen EWG- 
Ländern notwendig bleibt. Ohne Kenntnis der redit-

1') s. Fußnote 13.

•*) Inform ationsdienst des H auptverbandes d e r D eutsdien Bau
industrie N r. 5/62, S. 14.
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lidien Bestinunungen steigt das Risiko der Unterneh
men, die sidi um Aufträge in einem anderen Lande 
des EWG-Raumes bemühen.

Nadistehend seien einige Hinweise*®) auf die Unter
sdiiede gegeben. In der B u n d e s r e p u b l i k  unter
stehen private und öffentlidie Aufträge allein der 
Zivilgeriditsbarkeit. Diese kann allerdings ausgesdial- 
tet werden, indem ein Sdiiedsgeridit vereinbart wird. 
Audi in B e l g i e n  gelten im allgem einen die Zivil- 
geridite. Eine Ausnahme bilden hier Streitsadien aus 
der Auftragsvergabe, die seit 1946 dem obersten Ver- 
waltungsgeridit, dem Staatsrat, unterstehen. Der Fall 
wird als eine Verwaltungs-, n id it als eine Geridits- 
sadie angesehen, weil die Aufhebung einer anfedit- 
baren Handlung (übersdireitung, Vollmaditsmiß- 
braudi) angestrebt wird. In F r a n k r e i c h  unter
liegen die privaten Aufträge der zivilen Geriditsbar- 
keit. Die öffentlidien Aufträge werden dagegen be
sonderen Geriditen unterstellt, d ie als sogenannte 
„Verwaltungsgerichte" nach einem als V erwaltungs
recht bezeichneten besonderen Recht entscheiden. Die
ses Recht unterscheidet sich von dem gemeinen Recht 
insbesondere, weil hier der Vorrang des öffentlichen 
vor dem privaten Interesse festgelegt ist. Aus diesem 
Grunde werden den Bauunternehmen auch besondere 
Verpflichtungen auferlegt, d ie  sich von der V orberei
tungszeit über den Abschluß des Auftrages bis zur 
vollständigen Durchführung erstrecken. Auch in I t a 
l i e n  haben wir eine Zweiteilung: Streitigkeiten aus 
privaten Verträgen unterstehen der zivilen Gerichts
barkeit. Aufträge aber, die mit dem Ministerium für 
öffentliche Arbeiten und mit den mit diesen verbun
denen Verwaltungen abgeschlossen werden, unter
stehen der Schiedgerichtsbarkeit, während bei Auf
trägen anderer Verwaltungen der Bauherr wählen 
kann, welche Gerichtsbarkeit angewendet wird. Ent
stehen anläßlich der Vergabe öffentlicher Aufträge 
Streitigkeiten, so ist w ieder der S taatsrat zuständig. 
In den N i e d e r l a n d e n  unterliegen private und 
öffentliche Aufträge einer Schiedgerichtsbarkieit, in 
der Vertreter der Berufsstände, der Verwaltung und 
Juristen tätig werden. Für bei der Auftrags vergäbe 
entstehende Streitigkeiten sind die zivilen Gerichte 
zuständig.

Aus den Hinweisen über die Rechtslage darf nun 
freilich nicht geschlossen werden, daß das Bauge
werbe und seine Auftraggeber besonders geg^nsätz-

lich eingestellte Pole darstellen. Tatsächlich ist das 
nicht der Fall, vielmehr ist hier ein weites Feld ge
genseitiger Beziehungen gegeben. Dies gilt besonders 
beim öffentlichen Auftraggeber, der für die Tief- und 
Straßenbau-Aufträge fast ein  Monopol besitzt und 
auch im Hochbau einen erheblichen Anteil am Bau
volumen vergibt. Die Größe der öffentlichen Auf
träge, ebenso wie ihre Vielzahl, erfordern ein genaues 
Reglement, das freilich trotz aller Einzelvorschriften 
nur große Linien geben kann und die vergebende 
Verwaltung zwingt, sich auf die Redlichkeit der ein
zelnen Bauunternehmen zu verlassen.

Bei der Größe vieler O bjekte — besonders der öf
fentlichen Hand — ist die Zahl der an der Auftrags
verteilung interessierten Unternehmen meist groß 
und die Auswahl schwierig. Sie ergibt sich aus der 
Kenntnis, die die Auftraggeber von den Unternehmen 
haben. In einigen Ländern erhalten die Bauunterneh
men unter M itwirkung ihres Fachverbandes eine 
„Qualifikation“ auf Grund ih rer Fähigkeit, Arbeiten 
in bestimmten Sparten und Größen auszuführen. In 
B e l g i e n  wird diese einer Zulassung entsprechende 
Festsetzung vom M inister für öffentliche Arbeiten 
festgelegt. Sie muß vor der Auftragsvergabe vorlie
gen. Dagegen ist sie in F r a n k r e i c h  nicht ver
bindlich, wird aber meist von den Auftraggebern zu 
Rate gezogen und bei Streitfällen von den Gerichten 
berücksichtigt. In I t a l i e n  wird an der W iederein
führung eines staatlichen Registers gearbeitet, das die 
Bauunternehmen nach ihren Spezialgebieten und nach 
finanziellen Kategorien einteilt. In D e u t s c h l a n d  
hat diese Qualifikation bisher keine Sympathie her
vorgerufen, weil sie jungen Unternehmern den Zu
gang zu größeren Aufträgen verw ehrt und ein Privi
leg für die Unternehmen schafft, die sie einmal 
erhalten haben.®“) Hier, wie in den N i e d e r l a n 
d e n ,  ist die Aufforderung zur Angebotsabgabe frei 
und erfolgt durch öffentlich» Ausschreibung. Dement
sprechend kann d er Zuschlag 'an jedert aus dem Kreis 
der Bewerber frei erfolgen. Er w ird hier dem am an
gemessensten erscheinenden, also nicht immer dem 
billigsten Angebot erteilt, wie es in Belgien der Fall 
ist. Auch in Frankreich ist bei öffentlichen Ausschrei
bungen, die für einfache Arbeiten meistens angewen
det werden, die V ergabe an das niedrigste Angebot die 
Regel, jedoch unter dem Vorbehalt, daß ein von der 
Behörde errechneter Höchstpreis nicht überschritten 
wird. Für schwierigere Arbeiten erfolgt in diesen

S. a. ^Studie ü b e r  die Problem e der B auunternebm en in der 
EWG", hrsg. v. Ständigen A ussdiuß fü r das Studium d e r Problem e 
des Baugewerbes (Hodi- und  Tiefbau) in der EWG.

2®) Dr. G e r 1 <a n d , V erbandsdirektor vom  Z entralverband des 
d eu tsÄ en  Baugewerbe®, in : „Der Tiefbau", Bertelsm-ann-VeTl'ag 
19G2, S. 362.

VEREINSBANK IN HAMBURG
ÄLTESTE HA MB URG ER  GI R O B A NK

Z E N T R A L E ;  H A M B O R G  1 1 ,  A L T E R  W A L L  2 0  — 3 0,  T E L E F O N  361  061 
35 F I L I A L E N  ÜN D  Z W E I G S T E L L E N  I N  G R O S S  - H A M B U R G ,  C U X H A V E N  U N D  K I E L
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Ländern eine besdiränkte Aussdireibung bei Unter
nehmen, die auf einer vom Bauherren ausgewählten 
Liste stehen. In Italien w ird trotz des Grundsatzes 
der öffentlidien Aussdireibung üblidierw eise die be
sdiränkte Aussdireibung vorgezogen. Der Zusdilag 
erfolgt an den A nbieter mit dem niedrigsten Preise, 
wenn er innerhalb einer vom Auftraggeber erredi- 
neten oberen und unteren Grenze liegt, oder wenn 
dieser einen Durdisdinitts-(Ideal-)preis festgelegt hat, 
an den Bauunternehmer, der diesem Preise am nädi
sten kommt. W ie zu sehen ist, böte sidi hier ein w ei
tes Feld, um einheitlidie Regelungen innerhalb des 
EWG-Raumes zu sdiaffen!

Maßnahmen für die Liberalisierung auf dem Bau- 
m arkt im Raume der EWG

Produktionsverhältnisse, S truktur und Auftragslage 
zeigen innerhalb des EWG-Raumes große Ähnlidi- 
keiten, während hinsiditlidi der Reditslage und der 
Vergabepraxis der öffentlidien Hand beaditlidie Un
tersdiiede bestehen. Diese berühren jedodi nur ver
hältnismäßig wenige Bauunternehmen. Stellt dodi 
infolge der allgemein bestehenden örtlidien Bindung 
das Baugewerbe einen meist bodenständigen W irt- 
sdiaftszweig dar, der mit seinen Auftraggebern aufs 
engste verbunden ist. Vielfadi besteht ein persön- 
lidies Vertrauensverhältnis. Dieses kann durdi kei-, 
nerlei Maßnahmen der EWG-Behörden gesdiaffen 
oder ersetzt werden. Infolgedessen w ird das Bauge
werbe der einzelnen W irtsdiaftsräum e aud i weiterhin 
für die anfallenden privatw irtsdiaftlidien Aufträge 
herangezogen werden, ohne der Konkurrenz von Bau
unternehmen anderer Länder innerhalb der EWG aus
gesetzt ZU sein. Selbst in Grenzgebieten werden nur 
langsam die Trennwände fallen — es sei denn, es 
liegt, wie z. B. zeitweise (1959—1962) in Nordrhein- 
W estfalen, ein so hohes Auftragsvolumen vor, daß 
die Angebote belgisdier jihd holländisdier Bauunter
nehm er dort tatsädilidi fehlende Kapazitäten bringen. 
Audi für jene sind diese Aufträge aber nur soweit 
interessant, als sie innerhalb ihrer Aktionsbereidie 
liegen und wohl nur so lange, als nodi keine Libera
lisierung der Lohnstruktur bezüglidi der Lohnhöhe 
und der Sozialmaßnahmen aller A rt yorliegt. Audi 
die untersdiiedlidie steuerlidie Belastung kann von 
Einfluß sein. Je  rasdier diese innerhalb der EWG 
bestehenden Untersdiiede abgebaut werden, um so 
rasdier wird sidi infolge der starken Lohnintensität 
im Baugewerbe eine gleidie Ausgangsbasis für Ange
bote bilden und dadurdi eine ungewöhnlidie Entfer
nung vom Sitz des Baubetriebes gewinnminderhd aus
wirken. W enn überhaupt die kleinen und mittleren 
Baubetriebe unm ittelbar von der Erweiterung des 
nationalen Raums zum EWG-Raum betroffen werden, 
so also nur in  den Grenzgebieten und nur für eine 
verhältnism äßig kurze Zeit.

Dagegen liegen die Verhältnisse bei den großen Auf
trägen, wie bei Tunnel-, Straßen- oder W asserbau, 
die meist die ö f f e n t l i c h e  H a n d  vergibt, erheb
lidi anders. H ier sdieiden im allgemeinen die Ge
fühlsmomente bei der Auftragsvergabe aus. H inter 
der vergebenden Behörde steht in jedem  Lande eine

Kontrollinstanz, die prüft, ob die festen und binden
den Bestimmungen für die A uftragsvergabe beaditet 
sind. H ier geht es also darum, Zugang zu den Auf
trägen zu erhalten imd davor gesdiützt zu werden, 
d aß -d ie  N ationalität des Auftragbewerbers als Plus 
oder als Minus gew ertet wird. Es hieße aber, von 
einem sehr engen W eltbilde auszugehen, wollte 
jem and deshalb, weil in jedem  Lande nur ein ver
hältnismäßig k leiner Kreis von Bauuntemehmen für 
die Großbauten in  Frage kommt, auf Überlegungen 
über eine edite Liberalisierung des Baumarktes zu 
verziditen. Diese werden sidi zum Teil in der Ridi
tung erstredcen, die audi für andere W irtsdiafts
zweige von Bedeutung sind, also in Riditung einer 
Regelung der öffentlidien Dienstleistungen und des 
Niederlassungsredits. Deshalb sind für. die Bauwirt
sdiaft die Verhandlungen des W irtsdiafts- und Sozial
rates d e r EWG und seiner U nteraussdiüsse über die 
V ereinheitlidiung des Niederlassungsredites sowie 
die Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs be
sonders wesentlidi.

Niederlassungsrecht

Gerade das N iederlassungsredit ist für das Bauunter
nehmen wichtig. H ierunter fallen alle die Tätigkeit der 
Ausländer einschränkenden Bestimmungen, wie Verbot 
selbständiger Tätigkeit, Vorlage von Gewerbesdieinen 
für ausländisdie Berufstätige, Kautionsstellungen, Be
hinderung des Zuganges zu Versorgungsquellen und 
der Beteiligung an sozialen Einrichtungen, Niditaner- 
kennung ausländischer Diplome u. a. m. Um bezüglidi 
beabsichtigter Großbau-Vorhaben ernsthaft ins Ge- 
sprädi zu kommen, muß näm lidi meist das interessierte 
Bauunternehmen rechtzeitig an O rt und Stelle sein. 
Nur so kann es sidi an den notwendigen Vorarbeiten 
beteiligen und den Aussdireibungsform alitäten ge
nügen. Der geeignete W eg liegt entweder in einem 
Zusammensdiluß mit einem bereits ansässigen Unter
nehmen oder in der Gründung von neuen N iederlas
sungen im Hoheitsgebiet anderer M itgliedstaaten der 
EWG. Daher ist, ebenso wie für andere W irtsdiafts
zweige, audi für das Baugewerbe die Aufhebung von 
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit innerhalb 
der Europäisdien W irtsdiaftsgem einsdiaft eine w idi
tige Voraussetzung, um über die nationalen Grenzen 
hinausgehen zu können. Nach dem Zeitplan des Allge
meinen Programms zur Aufhebung der Besdiränkun
gen der Niederlassungsfreiheit, das vom Rat auf seiner 
53. Tagung am 23. 10. 1961 erlassen worden ist, sollen 
für das Baugewerbe bereits am 31. 12. 1963 die Be
sdiränkungen fortfallen, wenn seine Tätigkeit in der 
Form der Beteiligung an öffentlidien Bauaufträgen 
ausgeführt wird.

Schrittweise Aufhebung der Beschränkungen

Um eine sdirittweise und ausgewogene Aufhebung der 
Besdiränkungen Hand in Hand mit einer Koordinie- 
rnng der versdiiedenen Vergabemaßnahmen zu er
reidien, kann nadi dem Besdiluß des Rates die Ver
gabe von öffentlichen Bauaufträgen durdi die verschie
denen öffentlichen Körperschaften an Staatsangehörige 
und Gesellsdiaften anderer M itgliedstaaten bis zum
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Ende des laufenden Jahres aber ausgesetzt werden. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß das Volumen 
der öffentlichen Bauaufträge an Angehörige anderer 
Mitgliedstaaten über eine Quote hinausgeht, die nach 
einem grundsätzlich für alle M itgliedstaaten gleichen 
Prozentsatz des Durchschnittsvolumens der in den letz
ten zwei Jahren vergebenen, öffentlichen Aufträge hin
ausgeht. Dieser Prozentsatz steigt vom 31. 12. 1963 bis 
zum 31. 12. 1969 alle zwei Jahre an. Ferner w ird hier
bei das Volumen der öffentlichen Aufträge berück
sichtigt, die die Staatsangehörigen bzw. Gesellschaften 
eines Staates, die in diesem Staat ansässig sind, in 
anderen Mitgliedstaaten erhalten. Es kann als bekannt 
vorausgesetzt werden, daß alle Beschränkungen des 
freien Dienstleistungsverkehrs im übrigen aufgehoben 
werden, um jede Behinderung oder unterschiedliche 
Behandlung der Berufstätigkeit des „Ausländers" zu 
beseitigen, so daß darauf verzichtet wird, hierfür Ein
zelheiten anzuführen.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde aus handels- 
und konjunkturpolitischen Erwägungen heraus eine 
Vorleistung auf den gemeinsamen M arkt geleistet. 
Während auf Grund eines Erlasses des Bundesfinanz
ministeriums vom 20. 5. 1954 ein Gegenseitigkeitsprin
zip Isestand, hat ein Erlaß des Bundeswirtschaftsmini
steriums vom 28. 4. 1961 „Verdingung — Berücksichti
gung ausländischer Bewerber und ausländischer Er
zeugnisse" (Amtsblatt Nr. 11/1961) dieses Prinzip be
seitigt und den öffentlichen Baumarkt voll liberalisiert. 
Daß dieser Erlaß nicht nur eine „Pro-Forma-Angele- 
genheit" ist, ergibt sich z. B. daraus, daß das Bonner 
Verteidigungsministerium einer französischen Firma 
ein Objekt im W erte von 12 Mill. DM übertragen hat, 
und auch ein anderes militärisches Objekt in Höhe von 
20 Mill. DM gegen deutsche und italienische Konkur
renz an eine französische Firma vergeben w orden ist. ®‘)

Europäische Baufirmenkartei

Das Baugewerbe seinerseits ist — unabhängig von der 
Abgabe von Stellungnahmen und Hinweisen — bereits 
frühzeitig (1959) über den „Ständigen Ausschuß Ge

**) Indiistriekurier Düsseldorf, 29.5. 1962.

meinsamer M arkt des Internationalen Verbandes für 
Hoch- und Tiefbau“ dazu übergegangen, eine „Euro
päische Baufirmen-Kartei (CPQE)" zu erstellen. Mit 
dieser Kartei soll eine Übersicht geschaffen werden, 
welche Baubetriebe überhaupt gewillt sind, außerhalb 
ihres Vaterlandes zu arbeiten, und bei welchen Bau
vorhaben sie zu Angeboten aufgefordert werden kön
nen. Mittels eines viersprachigen Fragebogens sind 
vor Aufnahme in diese Kartei darzulegen:

1. A l l g e m e i n e  A n g a b e n  (Name, Nationalität, 
Anschrift, Rechtsform, Gründungsdatum, Betriebs
kapital,'Bankverbindungen u. ä. m.).

2. F i n a n z i e l l e  A n g a b e n  (Bilanz, gegliedert 
nach 25 Positionen auf der Aktiv- und nach 30 Posi
tionen auf der Passiv-Seite).

3. T e c h n i s c h e  A n g a b e n  (Personalbestand in 
30 Positionen, Maschinen- und Geräteaufstellung mit 
Herstellungsjahr, PS-Zahl und Leistungsvermögen, 
Bescheinigungen über in den letzten fünf Jahren 
ausgeführte Arbeiten).

4. Der U m s a t z  der letzten fünf Jahre (nach der Art 
der Arbeiten gegliedert).

Die Forderung nach einer derartig weitgehenden Offen
barungspflicht wird in Ländern wie z. B. Deutschland 
überraschen, wo vieles hiervon im allgemeinen als Be
triebsgeheimnis ängstlich gehütet wird. Mit dieser 
Offenlegung wird an den Brauch einiger europäischer 
Länder angeknüpft, aber z. B. auch der USA, deren 
Behörden auf diese W eise eine Gewähr dafür haben ■ 
wollen, daß das meist den Zuschlag erhaltende Min
destangebot von seriösen Firmen abgegeben wird.

Es sind Zweifel aufgetaucht, ob durch eine derartige 
Baufirmenkartei nicht eine Gruppe von im Geschäft gut 
eingeführten Unternehmen das Eindringen von „Außen
seitern" verhindern könne. Der Gedanke w äre nicht 
von der Hand zu weisen, wenn der genannte „Ständige 
Ausschuß“ als der Herausgeber und Auswerter dieses 
Fragebogens die Beteiligung von jeweils sich ändern
den Bedingungen abhängig machen würde. Dies ist je 
doch nicht der Fall. Jedes Bauunternehmen, das sich 
im Rahmen des Gemeinsamen M arktes betätigen will, 
muß sich schließlich vorher über die Möglichkeiten
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unterriditen. Es w ird dabei mühelos von dieser „Euro
päisdien Baufirmenkartei" erfahren und seine Auf
nahme in diese erreidien. Vor allem liegt wohl audi 
nodi von keiner Seite eine Zusage vor, sidi dieser 
Einriditung zu bedienen, wenn audi der entsprediende 
Braudi in Frankreidi, Belgien und Italien wahrsdiein- 
lid i madit, daß der öffentlidie Auftraggeber dort gern 
auf eine derartige Kartei zurüdcgreift. W enn sie nidit 
bestünde, w äre näm lidi andererseits w ieder zu fürdi- 
ten, daß die dortigen Behörden lieber auf die Qualifi
kationen und Listen heim isdier Betriebe zurüdcgreifen, 
als sidi dem Risiko auszusetzen, einen Auftrag einer 
ungeeigneten Firma zu übertragen. Insofern erleiditert 
die Kartei den W ettbewerb der bereits bestehenden 
Unternehmen.

Sicherheitsklauseln

W eitere Vorsdiläge wurden den EWG-Behörden durdi 
eine „Empfehlung hinsiditlich der Sidierheitsklauseln" 
vorgelegt, die von dem „Ständigen Aussdiuß Bauwirt
sdiaft zum Studium der Anwendung des Römisdien 
Vertrages" ausgearbeitet worden ist. Die von den 
Bauunternehmen üblidierw eise zu stellende oder bei 
der A bredinung zurüdihaltbare Garantiesumme spielt 
näm lidi bei Großbauten eine erheblidie Rolle. Des
wegen sind einheitlidie Regelungen über ihre Höhe 
(gemessen in  Prozenten der Auftragssumme), über die 
A rt der Hinterlegung (in bar, Wechsel oder Bürgsdiaft) 
sowie über die Zeitdauer einer möglidien Inanspruch
nahme — insbesondere im Interesse m ittlerer Unter
nehmen — erwünsdit.

Den EWG-Behörden wird die Entsdieidung in der 
Regel n id it le id it gemadit, denn es kann nidit über
sehen werden, daß audi die berufsständisdie „Inter
nationale Vereinigung für Hodi- und Tiefbau" in 
Fragen der Liberalisierung n id it immer zu einer eln- 
heitlidien Auffassung gelangen konnte, zumal außer 
den versdiiedenen nationalen Gesiditspunkten inner
halb der einzelnen Länder selbst m itunter nodi gegen- 
sätzlidie Interessen auf dem Spiel stehen.

N adi Beseitigung der bestehenden „diskriminierenden" 
Bestimmungen dürfte es n id it an V ersudien fehlen, 
den Konkurrenzkampf unter den vorhandenen Bau
unternehm en zu versdiärfen. M itunter w erden wohl 
audi neue W ege gesudit werden, um die Konkurrenz 
aus dem Felde zu sdilagen. So is t zu hören, daß im 
Auslande Bestrebungen im Gange sind, m ittlere deut
sdie Straßenbaufirmen dadurdi von Angeboten abzu
halten, daß bei attraktiven Aufträgen in Deutsdiland 
die bisher üblidien Straßenbau-Lose durdi Losgrößen 
ersetzt werden, die über die Leistungsfähigkeit m ittle
rer Betriebe hinausgehen. ®̂)

Es wird Aufgabe der europäisdien und der nationalen 
Behörden sein, dafür zu sorgen, daß die Liberalisierung 
des Europäisdien Baumarktes sidi im Geiste einer Har
monisierung der S truktur der W irtsdiaftsräum e und 
ihrer W irtsdiaftszweige vollzieht. Stets w erden wir 
uns aber bei den Problemen vor Augen halten müssen, 
daß ein so großes W erk, w ie die Sdiaffung der EWG, 
nodi nie ohne Sdiw ierigkeiten gelungen ist und eben 
seine Zeit fordert.

Jah rbud i des D eutsdien Baugew erbes 1961, S. I 97.
23) .D er T iefbau“ a. a. O. S. 362 und .In d u striek u rie r“ vom 
29. 3. 1962, S. 15.

Das westdeutsche Straßendilemma
Dr. Axel v. Selasinsky, Frankfurt/M ain

Die niederdrüdcende Atmosphäre, die bei der Lesung 
des Etats des Bundesministers für V erkehr im Bun

destag herrsdite und die von der Regierungskoalition 
fast w idersprudislos hingenommene Streidiung von 
20®/# der vorgesehenen Straßenbaumittel läßt es an
gezeigt sein, wiederum einen Blidc auf das westdeut- 
sdie Straßendilemma zu werfen. Alle Verkehrsfadi- 
leute, der zuständige Minister, alle Verkehrsnutzer 
sind sidi darüber einig, daß das w estdeutsdie Straßen
netz unzureidiend ist und daß man der ständig steigen
den und im übrigen red it erfreulidien M otorisierung 
nur mit größter Sorge entgegensehen kann. Das Stra
ßenbaufinanzierungsgesetz 1960 w ar ein guter Anfang, 
endlidi die vom Kraftverkehr aufgebraditen Gelder 
nun w irklidi für den Straßenbau einzusetzen. Damals 
wurde von allen Seiten gegen die Zwedcentfremdung 
dieser Mittel Sturm gelaufen, insbesondere gegen den 
berühm t-berüditigten Sodcelbetrag von 600 Mill. DM 
bei der M ineralölsteuer. W o sind diese Stimmen heute 
geblieben, als es sidi bei den bewußten Einsparungen

beim V erkehrsetat um 360 Mill. DM handelte, einer 
Summe also, mit der rund 100 km Autobahnen gebaut 
werden könnten!

Straßenzustand träg t Schuld an Verkehrsunfällen

Man ist versudit, die Planer und diejenigen, die den 
Planern zugestimmt haben, verantwortungslos zu 
nennen. Ist es denn mit den 14 000 V erkehrstoten im 
Jah r nidit genug und soll die Bundesrepublik mit die
sem traurigen Rekord w eiter an der Spitze aller zivili
sierten Länder stehen? Gewiß ist m ensdilidies Ver
sagen oft der Grund eines Verkehrsunfalles, vielfadi 
träg t aber das ungenügende Straßennetz und vor allem 
der sdiledite Straßenzustand an  den Unfällen die 
Sdiuld. Dieses furditbare Erbe des Zusammenbrudis 
von 1945 sollte sidi der Bundestag zu Herzen nehmen, 
wenn er über die bereitzustellenden M ittel für den 
Straßenbau besdiließt. Allein die Opposition hat sidi 
hier mit Redit gegen Streidiungen gewendet.
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